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HistorieHistorie
In Kraft getreten am 01. September 2009 (3. BtIn Kraft getreten am 01. September 2009 (3. BtÄÄndGndG))
Grundsatzentscheidung des XII. Zivilsenats des BGH 2003 zur Grundsatzentscheidung des XII. Zivilsenats des BGH 2003 zur 
Verbindlichkeit von PatientenverfVerbindlichkeit von Patientenverfüügungen gungen 
Folge: Verunsicherung der Betroffenen, Folge: Verunsicherung der Betroffenen, ÄÄrzte, Pflegenden und Juristenrzte, Pflegenden und Juristen
2004: erster Referentenentwurf aus der AG, der 2005 von der 2004: erster Referentenentwurf aus der AG, der 2005 von der 
Bundesjustizministerin zurBundesjustizministerin zurüückgezogen wurde; grds. formfreickgezogen wurde; grds. formfrei
2005: BT Kommission 2005: BT Kommission „„Ethik und Recht der modernen MedizinEthik und Recht der modernen Medizin““ verfasste verfasste 
Zwischenbericht: PatientenverfZwischenbericht: Patientenverfüügung (Bosbachgung (Bosbach--Entwurf)Entwurf)

1.1. Irreversible und tIrreversible und töödliche verlaufende Erkrankungendliche verlaufende Erkrankungen
2.2. SchriftformerfordernisSchriftformerfordernis
3.3. Abbruch einer lebensverlAbbruch einer lebensverläängernden Mangernden Maßßnahme bedarf der Genehmigung nahme bedarf der Genehmigung 

des VormundschaftsG (Betreuungsgericht) des VormundschaftsG (Betreuungsgericht) 
2006: Forderung einer gesetzlichen Regelung zur Sterbehilfe und 2006: Forderung einer gesetzlichen Regelung zur Sterbehilfe und der der 
Verbindlichkeit von PatientenverfVerbindlichkeit von Patientenverfüügungen auf dem 66. Juristentaggungen auf dem 66. Juristentag
2007/ 2008 drei Entw2007/ 2008 drei Entwüürfe zur Regelung der Patientenverfrfe zur Regelung der Patientenverfüügunggung



Kontroverse Diskussionen imKontroverse Diskussionen im BT zu den GesetzesentwBT zu den Gesetzesentwüürfenrfen
ZZööller/ Faustller/ Faust-- E.E.
November 2008 November 2008 

dritter GesetzesE dritter GesetzesE 
vorgestellt, der inhaltl. vorgestellt, der inhaltl. 
lediglich die Regelung lediglich die Regelung 
des Allerndes Allernöötigsten tigsten 
vorsahvorsah

Antrag des Antrag des 
Abgeordneten HAbgeordneten Hüüppe ppe 
auf Verzicht einer auf Verzicht einer 
gesetzlichen Regelung gesetzlichen Regelung 
zur zur 
PatientenverfPatientenverfüügunggung

BosbachBosbach-- EntwurfEntwurf
Verbindlichkeit der PV Verbindlichkeit der PV 

nur auf bestimmte nur auf bestimmte 
todesnahe Krankheitstodesnahe Krankheits--
konstellationenkonstellationen

grenzenlos, sofern grenzenlos, sofern 
umfassende umfassende äärztliche rztliche 
und rechtl. Aufklund rechtl. Aufkläärung rung 
erfolgt, PV nicht erfolgt, PV nicht äälter lter 
als 5 Jahre ist und als 5 Jahre ist und 
Verzicht der notariellen Verzicht der notariellen 
BeurkundungBeurkundung

StStüünkernker--EntwurfEntwurf
Formales AutonomieFormales Autonomie--

konzept unter konzept unter 
VernachlVernachläässigung von ssigung von 
IntegritIntegritäätsschutztsschutz--
aspektenaspekten

RRüückgriff auf ckgriff auf 
mutmamutmaßßlichen Willen lichen Willen 
und Begrenzung beiund Begrenzung bei
den Behandlungsden Behandlungs--
entscheidungenentscheidungen



Drittes Gesetz zur Drittes Gesetz zur ÄÄnderung des Betreuungsrechtsnderung des Betreuungsrechts

BundestagBundestag--Beschluss vom 18.06.2009Beschluss vom 18.06.2009
ffüür den Str den Stüünkernker-- EntwurfEntwurf

317 Stimmen zugestimmt317 Stimmen zugestimmt
233 Stimmen abgelehnt233 Stimmen abgelehnt
5 Enthaltungen5 Enthaltungen

Seit dem 01.09.2009 ist das Gesetz in Kraft und somit auch Seit dem 01.09.2009 ist das Gesetz in Kraft und somit auch 
die Regelung fdie Regelung füür das Institut der Patientenverfr das Institut der Patientenverfüügunggung



Legaldefinitionen des Legaldefinitionen des §§ 1901 a Abs.1 Satz1 BGB1901 a Abs.1 Satz1 BGB

Die PatientenverfDie Patientenverfüügung ist eine schriftlich gung ist eine schriftlich 
verfasste, eigenhverfasste, eigenhäändig unterzeichnete oder durch den ndig unterzeichnete oder durch den 
Notar beurkundete WillenserklNotar beurkundete Willenserkläärung eines volljrung eines volljäährigen hrigen 
Menschen, der einwilligungsfMenschen, der einwilligungsfäähig ist, ob er in hig ist, ob er in 
bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 
unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder 
äärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt.rztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt.



Vorsorgevollmacht und BetreuungsverfVorsorgevollmacht und Betreuungsverfüügunggung

VorsorgevollmachtVorsorgevollmacht
Die BevollmDie Bevollmäächtigung einer chtigung einer 
benannten Person medizinische benannten Person medizinische 
oder andere Anordnungen treffen oder andere Anordnungen treffen 
zu dzu düürfen frfen füür den Fall, dass man r den Fall, dass man 
selbst hierfselbst hierfüür nicht mehr in der r nicht mehr in der 
Lage ist.Lage ist.

Die Vorsorgevollmacht ergDie Vorsorgevollmacht ergäänzt die nzt die 
PatientenverfPatientenverfüügung und sollte gung und sollte 
parallel neben dieser erstellt parallel neben dieser erstellt 
werden.werden.

BetreuungsverfBetreuungsverfüügunggung
Mit der BetreuungsverfMit der Betreuungsverfüügung gung 
unterbreitet der Verfunterbreitet der Verfüügende dem gende dem 
Betreuungsgericht einen Vorschlag fBetreuungsgericht einen Vorschlag füürr
die Auswahl des Betreuers. Derdie Auswahl des Betreuers. Der
Betreuer wird per Beschluss vom Betreuer wird per Beschluss vom 
Gericht bestimmt.Gericht bestimmt.

Die BetreuungsverfDie Betreuungsverfüügung kann gung kann 
auf die Patientenverfauf die Patientenverfüügung gung 
verweisen, um den Betreuer daran verweisen, um den Betreuer daran 
zu binden.zu binden.



Exkurs ins Strafrecht Exkurs ins Strafrecht 
§§ 223 StGB 223 StGB -- KKöörperverletzungrperverletzung

Jeder Jeder äärztliche Heileingriff, der in die krztliche Heileingriff, der in die köörperliche Unversehrtheit eines rperliche Unversehrtheit eines 
Menschen eingreift, erfMenschen eingreift, erfüüllt den Tatbestand der Kllt den Tatbestand der Köörperverletzung. rperverletzung. 

Dies kann durch ein aktives Tun (operieren) oder aber auch durchDies kann durch ein aktives Tun (operieren) oder aber auch durch ein ein 
Unterlassen (keine Gabe von Medikamenten) erfolgen.Unterlassen (keine Gabe von Medikamenten) erfolgen.

Der Tatbestand kann nur bei Vorliegen eines oder mehrerer Der Tatbestand kann nur bei Vorliegen eines oder mehrerer 
RechtfertigungsgrRechtfertigungsgrüünde gerechtfertigt sein, mit der Folge, dass sich der nde gerechtfertigt sein, mit der Folge, dass sich der 
behandelnde  Arzt nicht strafbar macht.behandelnde  Arzt nicht strafbar macht.



Einwilligung, Einwilligung, §§ 228 StGB228 StGB

Die Einwilligung in eine KDie Einwilligung in eine Köörperverletzung muss durch den Berechtigten, rperverletzung muss durch den Berechtigten, 
ausdrausdrüücklich oder stillschweigend fcklich oder stillschweigend füür ihre Wirksamkeit erklr ihre Wirksamkeit erkläärt werden.rt werden.

1. Berechtigter1. Berechtigter

EinwilligungsfEinwilligungsfäähiger Patient oder dessen Vertreterhiger Patient oder dessen Vertreter

EinwilligungsfEinwilligungsfäähig ist, wer Art, Bedeutung und Tragweite (Risiken) der hig ist, wer Art, Bedeutung und Tragweite (Risiken) der 
äärztlichen Marztlichen Maßßnahme erfassen kann. Grundsnahme erfassen kann. Grundsäätzlich jede volljtzlich jede volljäährige und hrige und 
geschgeschääftsfftsfäähige Person. hige Person. 

MinderjMinderjäährige, Geschhrige, Geschääftsunfftsunfäähige aber auch hige aber auch 
Betreute kBetreute köönnen wirksam einwilligen, soweit sie zum Ztpkt. nnen wirksam einwilligen, soweit sie zum Ztpkt. 
der Einwilligung einwilligungsfder Einwilligung einwilligungsfäähig sind.hig sind.



EinwilligungEinwilligung
MinderjMinderjäährige:hrige: gesetzliche Vertreter (gesetzliche Vertreter (§§ 1626 Abs. 2 BGB); 1626 Abs. 2 BGB); 

idR die ElternidR die Eltern

Betreuer:Betreuer: per Beschluss durch das BetreuungsG bestellt per Beschluss durch das BetreuungsG bestellt 
und muss und muss nach dem Wohlenach dem Wohle des Betreutendes Betreuten
handeln (o.PV); bzw. in den Grenzen der handeln (o.PV); bzw. in den Grenzen der 
PatientenverfPatientenverfüügunggung

BevollmBevollmäächtigter:   chtigter:   Sofern eine Vollmacht zur Wahrnehmung der Sofern eine Vollmacht zur Wahrnehmung der 
Gesundheitsangelegenheiten besteht, kann Gesundheitsangelegenheiten besteht, kann 
dieser wirksam in den Grenzen der PV dieser wirksam in den Grenzen der PV 
einwilligen. einwilligen. 

Ehegatte, Kinder:Ehegatte, Kinder: GrundsGrundsäätzlich ktzlich köönnen Ehegatten oder nnen Ehegatten oder 
Verwandte ersten Grades nicht ohne fVerwandte ersten Grades nicht ohne föörmliche rmliche 
Vertretereigenschaft wirksam einwilligen.Vertretereigenschaft wirksam einwilligen.



Einwilligung und PatientenverfEinwilligung und Patientenverfüügunggung

PatientenverfPatientenverfüügung greift erst, wenn der Betroffene nicht mehr gung greift erst, wenn der Betroffene nicht mehr 
einwilligungsfeinwilligungsfäähig ist.hig ist.
Betreuer bestellt, jedoch der Betreute einwilligungsfBetreuer bestellt, jedoch der Betreute einwilligungsfäähig, gilt hig, gilt 
ausschlieausschließßlich der Wille des Betreuten lich der Wille des Betreuten 
Der in der PatientenverfDer in der Patientenverfüügung benannte Betreuer oder gung benannte Betreuer oder 
BevollmBevollmäächtigte kann wirksam in den chtigte kann wirksam in den äärztlichen Heileingriff rztlichen Heileingriff 
einwilligen, jedoch unter der Beachtung der Festlegungen in der einwilligen, jedoch unter der Beachtung der Festlegungen in der 
PatientenverfPatientenverfüügung.gung.
Das bedeutet, der BevollmDas bedeutet, der Bevollmäächtigte oder Betreuer setzt den Willen chtigte oder Betreuer setzt den Willen 
des Verfdes Verfüügenden aus der Patientenverfgenden aus der Patientenverfüügung um.gung um.
Regelungsgrenze der PatientenverfRegelungsgrenze der Patientenverfüügung: aktive Sterbehilfegung: aktive Sterbehilfe



Sonderfall des Sonderfall des §§ 1904 II BGB/ 1904 II BGB/ §§ 298 IV FamFG298 IV FamFG
Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des BetDie Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers reuers 
oder Bevollmoder Bevollmäächtigten in eine medizinisch indizierte Intervention zum chtigten in eine medizinisch indizierte Intervention zum 
Tode oder die zu schweren und lTode oder die zu schweren und läänger andauernden Schnger andauernden Schääden des den des 
Betroffenen fBetroffenen füühren kann, bedarf der betreuungsgerichtlichen hren kann, bedarf der betreuungsgerichtlichen 
Genehmigung. Der Beschluss Genehmigung. Der Beschluss üüber die Genehmigung zum ber die Genehmigung zum 
Behandlungsabbruch wird 2 Wochen nach Bekanntgabe wirksam.Behandlungsabbruch wird 2 Wochen nach Bekanntgabe wirksam.
Zwingend wird hier neben dem BevollmZwingend wird hier neben dem Bevollmäächtigten oder Betreuer ein chtigten oder Betreuer ein 
Verfahrenspfleger eingesetzt, der die Rechte des BetroffenenVerfahrenspfleger eingesetzt, der die Rechte des Betroffenen
wahrnimmt und ein wahrnimmt und ein äärztliches Sachverstrztliches Sachverstäändigengutachten (nicht der ndigengutachten (nicht der 
behandelnde Arzt) fbehandelnde Arzt) füür die Entscheidung eingeholt. (r die Entscheidung eingeholt. (§§ 298 FamFG)298 FamFG)

Sofern Einigkeit zwischen Arzt und Betreuer/ BevollmSofern Einigkeit zwischen Arzt und Betreuer/ Bevollmäächtigten chtigten üüber den ber den 
Willen zum Behandlungsabbruch des Betroffenen besteht, entfWillen zum Behandlungsabbruch des Betroffenen besteht, entfäällt die llt die 
Genehmigungspflicht.Genehmigungspflicht.



Grundsatz: in dubio pro vitaGrundsatz: in dubio pro vita

Sofern keine PatientenverfSofern keine Patientenverfüügung vorliegt oder der gung vorliegt oder der 
mutmamutmaßßliche Wille des Betroffenen nicht ermittelbar ist, treten liche Wille des Betroffenen nicht ermittelbar ist, treten 
nach Rspr. des XII. Zivilsenats des BGH die allgemeinen nach Rspr. des XII. Zivilsenats des BGH die allgemeinen 
Wertvorstellungen ein, die Orientierung am Wohl des Wertvorstellungen ein, die Orientierung am Wohl des 
Betroffenen und es gilt der GrundsatzBetroffenen und es gilt der Grundsatz

in dubio pro vita.in dubio pro vita.

Im Zweifel fIm Zweifel füür das Leben.r das Leben.



Regelungen zur PatientenverfRegelungen zur Patientenverfüügunggung

Widerruf einer PatientenverfWiderruf einer Patientenverfüügung ist jederzeit gung ist jederzeit formlosformlos
mmööglich.glich.

§§ 1901 a Abs. 1 1901 a Abs. 1 
Satz 4 BGBSatz 4 BGB

Sofern dies zutrifft, hat der Betreuer bzw. BevollmSofern dies zutrifft, hat der Betreuer bzw. Bevollmäächtigter chtigter 
den Willen des Betreuten/Vollmachtsgeber Ausdruck und den Willen des Betreuten/Vollmachtsgeber Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen.Geltung zu verschaffen.

§§ 1901 a Abs. 1 1901 a Abs. 1 
Satz 3 BGBSatz 3 BGB

Existenz einer PV Existenz einer PV ––dann:dann:
PrPrüüfung durch Betreuer oder Bevollmfung durch Betreuer oder Bevollmäächtigten, ob die chtigten, ob die 
inhaltlichen Festlegungen in der PV der aktuellen Lebensinhaltlichen Festlegungen in der PV der aktuellen Lebens--
und Behandlungssituation entspricht.und Behandlungssituation entspricht.

§§ 1901 a Abs. 11901 a Abs. 1
Satz 2 BGBSatz 2 BGB

Legaldefinition der PatientenverfLegaldefinition der Patientenverfüügunggung
WE, volljWE, volljäährig, einwilligungsfhrig, einwilligungsfäähig und schriftlichhig und schriftlich

§§ 1901 a Abs. 1 1901 a Abs. 1 
Satz 1 BGBSatz 1 BGB



Kritik an der neuen PatientenverfKritik an der neuen Patientenverfüügunggung
fehlende Regelungen zur zeitlichen Wirksamkeit sowie der Pflichtfehlende Regelungen zur zeitlichen Wirksamkeit sowie der Pflicht der der 

äärztlichen Beratungrztlichen Beratung

Aktualisieren Sie ihre PV alle 2 Jahre Aktualisieren Sie ihre PV alle 2 Jahre 
mit Datum und Unterschrift sowie unter mit Datum und Unterschrift sowie unter 
Bezugnahme neuer BehandlungsBezugnahme neuer Behandlungs--
mmööglichkeitenglichkeiten und ob diese bei ihnen und ob diese bei ihnen 
angewandt werden dangewandt werden düürfen oder nicht.  rfen oder nicht.  

Zur Vermeidung von Zur Vermeidung von 
Spekulationen, ob ihre PV ihrer Spekulationen, ob ihre PV ihrer 
aktuellen Lebensaktuellen Lebens-- und und 
Behandlungssituation und somit Behandlungssituation und somit 
ihrem Willen noch entspricht.ihrem Willen noch entspricht.

Unbedingt Unbedingt äärztliche Beratung rztliche Beratung 
einholen bezeinholen bezüüglich der glich der 
BehandlungsmBehandlungsmööglichkeiten und glichkeiten und 
der Konsequenzen bei der Konsequenzen bei 
Ablehnung.Ablehnung.

§§ 1901 a BGB verlangt eine 1901 a BGB verlangt eine 
Entscheidung Entscheidung üüber eine ber eine 
bestimmtebestimmte äärztliche Marztliche Maßßnahmenahme
d.h. allgemeine Formulierungen d.h. allgemeine Formulierungen 
und Regelungen stellen keine und Regelungen stellen keine 
WillenserklWillenserkläärung iSe wirksamen rung iSe wirksamen 
PV dar.PV dar.



Beispiel 1 Beispiel 1 ––negativnegativ--
Solange eine realistische Aussicht auf die Erhaltung eines Solange eine realistische Aussicht auf die Erhaltung eines 
ertrerträäglichen Lebens besteht, erwarte ich glichen Lebens besteht, erwarte ich äärztlichen und pflegerischen rztlichen und pflegerischen 
Beistand unter AusschBeistand unter Ausschööpfung der angemessenen Mpfung der angemessenen Mööglichkeiten.glichkeiten.

Begriffe wie: Begriffe wie: qualvolles Leiden, unwqualvolles Leiden, unwüürdigen Dahinvegetieren, rdigen Dahinvegetieren, 
Apparatemedizin, keine Medikamentengabe, keine Apparatemedizin, keine Medikamentengabe, keine 
ZwangsernZwangsernäährung...hrung...

sind dringend zu vermeiden.sind dringend zu vermeiden.

Beschreiben Sie mBeschreiben Sie mööglichst konkret, in welchen Situationen die PV glichst konkret, in welchen Situationen die PV 
gelten soll und welche Behandlungswgelten soll und welche Behandlungswüünsche Sie in diesen nsche Sie in diesen 
Situationen haben.Situationen haben.



Beispiel 2 Beispiel 2 ––negativnegativ--
Keine Apparatemedizin:Keine Apparatemedizin:
Soll dies fSoll dies füür den Schlaganfall gelten oder aber auch fr den Schlaganfall gelten oder aber auch füür den Eintritt r den Eintritt 
einer Gehirnblutung aufgrund eines Verkehrsunfallseiner Gehirnblutung aufgrund eines Verkehrsunfalls

Keine Medikation:Keine Medikation:
Soll dies fSoll dies füür die Sterbephase gelten in der keine weitere Medikation r die Sterbephase gelten in der keine weitere Medikation 
gewgewüünscht ist, aber sollen davon auch schmerzstillende nscht ist, aber sollen davon auch schmerzstillende 
Medikamente umfasst seinMedikamente umfasst sein

Qualvolles Leiden:Qualvolles Leiden:
Konkret beschreiben, was das fKonkret beschreiben, was das füür Sie bedeutet, welche Wertr Sie bedeutet, welche Wert--
vorstellungenvorstellungen Sie haben und gewahrt wissen mSie haben und gewahrt wissen mööchten.chten.



Empfohlener Aufbau einer PatientenverfEmpfohlener Aufbau einer Patientenverfüügunggung

EingangsformelEingangsformel
Situation, fSituation, füür die die PV gelten r die die PV gelten 
sollsoll
Festlegungen zu Festlegungen zu äärztlichen/ rztlichen/ 
pflegerischen Mapflegerischen Maßßnahmennahmen
WWüünsche zu Ort und nsche zu Ort und 
BegleitungBegleitung
Aussagen zur VerbindlichkeitAussagen zur Verbindlichkeit
Hinweise auf weitere Hinweise auf weitere 
VorsorgeverfVorsorgeverfüügungengungen

Hinweise auf beigefHinweise auf beigefüügte gte 
ErlErlääuterungen zur PVuterungen zur PV
OrganspendeOrganspende
SchlussformelSchlussformel
SchlussbemerkungenSchlussbemerkungen
Datum, UnterschriftDatum, Unterschrift
Aktualisierung, Datum, Aktualisierung, Datum, 
UnterschriftUnterschrift
Anhang: WertvorstellungenAnhang: Wertvorstellungen



Textbaustein EingangsformelTextbaustein Eingangsformel

EingangsformelEingangsformel

Ich..(Name, Vorname, geboren am, wohnhaft in ..bestimme Ich..(Name, Vorname, geboren am, wohnhaft in ..bestimme 
ffüür den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder r den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder 
verstverstäändlich ndlich ääuußßern kann Folgendes:ern kann Folgendes:

Textbausteine:Textbausteine:
angelehnt aus der Broschangelehnt aus der Broschüüre Patientenverfre Patientenverfüügung des Bundesministeriums fgung des Bundesministeriums füür Justiz r Justiz 



Exemplarische Situation, fExemplarische Situation, füür die die Verfr die die Verfüügung gelten sollgung gelten soll
wennwenn

ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im 
unmittelbaren Sterbeprozess befinde.unmittelbaren Sterbeprozess befinde.
ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tich mich im Endstadium einer unheilbaren, töödlich dlich 
verlaufenden Krankheit befinde, selbst, wenn der Todeszeitpunkt verlaufenden Krankheit befinde, selbst, wenn der Todeszeitpunkt 
noch nicht absehbar ist.noch nicht absehbar ist.
ich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses ( beich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses ( bei i 
Demenzerkrankung wie bspw. Morbus Alzheimer) auch mit Demenzerkrankung wie bspw. Morbus Alzheimer) auch mit 
ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung 
und Flund Flüüssigkeit auf natssigkeit auf natüürliche Weise zu mir zu nehmen.rliche Weise zu mir zu nehmen.
Eigene Beschreibung der Anwendungssituation:Eigene Beschreibung der Anwendungssituation:



Exemplarische SituationenExemplarische Situationen
wennwenn
ich infolge einer Gehirnschich infolge einer Gehirnschäädigung meine Fdigung meine Fäähigkeit, Einsichten zu higkeit, Einsichten zu 
gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen 
in Kontakt zu treten, nach Einschin Kontakt zu treten, nach Einschäätzung zweier Fachtzung zweier Fachäärzte aller rzte aller 
Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen ist, selbst Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen ist, selbst 
wenn der Todeszeitpunkt nicht absehbar ist. Dies gilt fwenn der Todeszeitpunkt nicht absehbar ist. Dies gilt füür direkte r direkte 
GehirnschGehirnschäädigung durch Unfall, Schlaganfall oder Entzdigung durch Unfall, Schlaganfall oder Entzüündung ndung 
ebenso wie febenso wie füür indirekte Gehirnschr indirekte Gehirnschäädigung nach Wiederbelebung, digung nach Wiederbelebung, 
Schock oder Lungenversagen. Es ist mir bewusst, dass in solchen Schock oder Lungenversagen. Es ist mir bewusst, dass in solchen 
Situationen die FSituationen die Fäähigkeit zu Empfindungen erhalten sein kann und higkeit zu Empfindungen erhalten sein kann und 
dass ein Aufwachen aus dem Zustand nicht ganz auszuschliedass ein Aufwachen aus dem Zustand nicht ganz auszuschließßen, en, 
aber unwahrscheinlich ist.aber unwahrscheinlich ist.



Festlegungen zu Einleitung, Umfang oder Beendigung Festlegungen zu Einleitung, Umfang oder Beendigung 
bestimmter bestimmter äärztlicher Marztlicher Maßßnahmennahmen

Lebenserhaltende MaLebenserhaltende Maßßnahmen:nahmen:
In oben beschriebener Situation wIn oben beschriebener Situation wüünsche ich,nsche ich,

dass alles medizinisch Mdass alles medizinisch Möögliche getan wird, um mich am gliche getan wird, um mich am 
Leben zu erhalten.Leben zu erhalten.
auch fremde Organe und Gewebe zu erhalten, wenn dadurch auch fremde Organe und Gewebe zu erhalten, wenn dadurch 
mein Leben verlmein Leben verläängert wird.ngert wird.
dass alle lebenserhaltenden Madass alle lebenserhaltenden Maßßnahmen unterlassen werden. nahmen unterlassen werden. 
Hunger und Durst sollen auf natHunger und Durst sollen auf natüürliche Weise gestillt werden, ggf. mit rliche Weise gestillt werden, ggf. mit 
Hilfe von NahrungsHilfe von Nahrungs-- und Flund Flüüssigkeitsaufnahme. Ich wssigkeitsaufnahme. Ich wüünsche nsche 
fachgerechte Pflege von Mundfachgerechte Pflege von Mund-- und Schleimhund Schleimhääuten sowie uten sowie 
menschenwmenschenwüürdige Unterbringung, Zuwendung, Krdige Unterbringung, Zuwendung, Köörperpflege und das rperpflege und das 
Lindern von Schmerzen, Angst, Lindern von Schmerzen, Angst, ÜÜbelkeit, Atemnot, Unruhe und belkeit, Atemnot, Unruhe und 
anderer belastender Symptome.anderer belastender Symptome.



SchmerzSchmerz-- und Symptombehandlungund Symptombehandlung
In den oben beschriebenen Situationen wIn den oben beschriebenen Situationen wüünsche ich eine nsche ich eine 
fachgerechte Schmerzfachgerechte Schmerz-- und Symptombehandlung,und Symptombehandlung,

aber keine bewusstseinsdaber keine bewusstseinsdäämpfenden Mittelmpfenden Mittel

wenn alle sonstigen medizinischen Mwenn alle sonstigen medizinischen Mööglichkeiten zur glichkeiten zur 
SchmerzSchmerz-- und Symptomkontrolle versagen, auch und Symptomkontrolle versagen, auch 
bewusstseinsdbewusstseinsdäämpfende Mittel zur Beschwerdelinderung.mpfende Mittel zur Beschwerdelinderung.

die unwahrscheinliche Mdie unwahrscheinliche Mööglichkeit einer ungewollten glichkeit einer ungewollten 
VerkVerküürzung meiner Lebenszeit durch schmerzrzung meiner Lebenszeit durch schmerz-- und und 
symptomlindernde Masymptomlindernde Maßßnahmen nehme ich in Kauf.nahmen nehme ich in Kauf.



KKüünstliche Ernnstliche Ernäährung/ Flhrung/ Flüüssigkeitszufuhrssigkeitszufuhr
In den oben beschriebenen Situationen wIn den oben beschriebenen Situationen wüünsche ich,nsche ich,

dass eine kdass eine küünstliche Ernnstliche Ernäährung begonnen oder weitergefhrung begonnen oder weitergefüührt hrt 
wird.wird.
dass keine kdass keine küünstliche Ernnstliche Ernäährung unabhhrung unabhäängig von der Form der ngig von der Form der 
ZufZufüührung der Nahrung (Magensonde durch Mund, Nase oder hrung der Nahrung (Magensonde durch Mund, Nase oder 
Bauchdecke, venBauchdecke, venööse Zugse Zugäänge) erfolgt.nge) erfolgt.
eine keine küünstliche Flnstliche Flüüssigkeitszufuhr.ssigkeitszufuhr.
die Reduzierung kdie Reduzierung küünstlicher Flnstlicher Flüüssigkeitszufuhr nach ssigkeitszufuhr nach äärztlichem rztlichem 
Ermessen.Ermessen.
die Unterlassung jeglicher kdie Unterlassung jeglicher küünstlicher Flnstlicher Flüüssigkeitszufuhr.ssigkeitszufuhr.



WiederbelebungWiederbelebung

in jedem Fall  Versuche der Wiederbelebung.in jedem Fall  Versuche der Wiederbelebung.
die Unterlassung von Versuchen zur Wiederbelebung.die Unterlassung von Versuchen zur Wiederbelebung.
dass ein Notarzt nicht verstdass ein Notarzt nicht verstäändigt wird bzw. im Fall einer ndigt wird bzw. im Fall einer 
Hinzuziehung unverzHinzuziehung unverzüüglich glich üüber meine Ablehnung von ber meine Ablehnung von 
WiederbelebungsmaWiederbelebungsmaßßnahmen informiert wird.nahmen informiert wird.

Nicht nur in dem oben beschriebenen Situationen, sondern in Nicht nur in dem oben beschriebenen Situationen, sondern in 
allen Fallen Fäällen eines Kreislaufstillstands oder Atemversagensllen eines Kreislaufstillstands oder Atemversagens

lehne ich Wiederbelebungsmalehne ich Wiederbelebungsmaßßnahmen ab.nahmen ab.
lehne ich Wiederbelebungsmalehne ich Wiederbelebungsmaßßnahmen ab, sofern diese nahmen ab, sofern diese 
Situationen nicht im Rahmen medizinischer MaSituationen nicht im Rahmen medizinischer Maßßnahmen nahmen 
unerwartet eintreten.unerwartet eintreten.



KKüünstliche Beatmungnstliche Beatmung

In den oben beschriebenen Situationen wIn den oben beschriebenen Situationen wüünsche ichnsche ich

eine keine küünstliche Beatmung, falls dies mein Leben verlnstliche Beatmung, falls dies mein Leben verläängern ngern 
kann.kann.
dass keine kdass keine küünstliche Beatmung durchgefnstliche Beatmung durchgefüührt bzw. eine hrt bzw. eine 
schon eingeleitete Beatmung eingestellt wird, unter der schon eingeleitete Beatmung eingestellt wird, unter der 
Voraussetzung, dass ich Medikamente zur Linderung der Voraussetzung, dass ich Medikamente zur Linderung der 
Luftnot erhalte. Die MLuftnot erhalte. Die Mööglichkeit einer glichkeit einer 
BewusstseinsdBewusstseinsdäämpfung oder einer ungewollten Verkmpfung oder einer ungewollten Verküürzung rzung 
meiner Lebenszeit durch diese Medikamente nehme ich in meiner Lebenszeit durch diese Medikamente nehme ich in 
Kauf. Kauf. 



Dialyse/ Antibiotika/ Blut und BlutbestandteileDialyse/ Antibiotika/ Blut und Blutbestandteile
In der oben beschriebenen Situation wIn der oben beschriebenen Situation wüünsche ichnsche ich

eine keine küünstliche Blutwnstliche Blutwääsche (Dialyse), falls dies mein Leben sche (Dialyse), falls dies mein Leben 
verlverläängern kann.ngern kann.
dass keine Dialyse durchgefdass keine Dialyse durchgefüührt bzw. eine schon hrt bzw. eine schon 
eingeleitete Dialyse eingestellt wird.eingeleitete Dialyse eingestellt wird.
Antibiotika, falls dies mein Leben verlAntibiotika, falls dies mein Leben verläängern kann.ngern kann.
Antibiotika nur zur Linderung meiner Beschwerden.Antibiotika nur zur Linderung meiner Beschwerden.
die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen, falls dies mein die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen, falls dies mein 
Leben verlLeben verläängern kann.ngern kann.
die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen nur zur Linderung die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen nur zur Linderung 
meiner Beschwerden.meiner Beschwerden.



Ort der Behandlung, BeistandOrt der Behandlung, Beistand

Ich mIch mööchtechte
zum Sterben ins Krankenhaus.zum Sterben ins Krankenhaus.
wenn irgend mwenn irgend mööglich zu Hause bzw. in vertrauter glich zu Hause bzw. in vertrauter 
Umgebung sterben.Umgebung sterben.
wenn mwenn mööglich in einem Hospiz sterben.glich in einem Hospiz sterben.
Beistand durch folgende PersonenBeistand durch folgende Personen……....
Beistand durch einen Vertreter/in folgender Kirche oder Beistand durch einen Vertreter/in folgender Kirche oder 
Weltanschauungsgemeinschaft.Weltanschauungsgemeinschaft.
hospizlichen Beistand. hospizlichen Beistand. 



Aussagen zur Verbindlichkeit, Auslegung, Durchsetzung und Aussagen zur Verbindlichkeit, Auslegung, Durchsetzung und 
Widerruf der PVWiderruf der PV

Ich erwarte, dass der in meiner PV geIch erwarte, dass der in meiner PV geääuußßerte Wille zu bestimmten erte Wille zu bestimmten 
äärztlichen und pflegerischen Marztlichen und pflegerischen Maßßnahmen von nahmen von ÄÄrzten und dem rzten und dem 
Behandlungsteam befolgt wird. Mein VertreterBehandlungsteam befolgt wird. Mein Vertreter-- BevollmBevollmäächtigter/ chtigter/ 
BetreuerBetreuer-- soll dafsoll dafüür Sorge tragen, dass mein Wille durchgesetzt wird.r Sorge tragen, dass mein Wille durchgesetzt wird.

Sollte der Arzt oder das Behandlungsteam nicht bereit sein, meinSollte der Arzt oder das Behandlungsteam nicht bereit sein, meinen en 
in der PV gein der PV geääuußßerten Willen zu befolgen, erwarte ich, dass ferten Willen zu befolgen, erwarte ich, dass füür eine r eine 
anderweitige medizinische Behandlung gesorgt wirdanderweitige medizinische Behandlung gesorgt wird-- auch durch auch durch 
Verlegung in ein anderes Krankenhaus. Von meinem VertreterVerlegung in ein anderes Krankenhaus. Von meinem Vertreter--
BevollmBevollmäächtigten/ Betreuer erwarte ich, dass die weitere chtigten/ Betreuer erwarte ich, dass die weitere 
Behandlung so organisiert wird, dass meinem Willen entsprochen Behandlung so organisiert wird, dass meinem Willen entsprochen 
wird. wird. 



Aussagen zur Verbindlichkeit, Auslegung, Aussagen zur Verbindlichkeit, Auslegung, 
Durchsetzung und Widerruf der PVDurchsetzung und Widerruf der PV

In Situationen, die in dieser PV nicht konkret geregelt sind, isIn Situationen, die in dieser PV nicht konkret geregelt sind, ist mein t mein 
mutmamutmaßßlicher Wille mlicher Wille mööglichst im Konsens aller Beteiligten zu glichst im Konsens aller Beteiligten zu 
ermitteln. Dafermitteln. Dafüür soll diese PV als Richtschnur mar soll diese PV als Richtschnur maßßgeblich sein. Bei geblich sein. Bei 
unterschiedlichen Meinungen unterschiedlichen Meinungen üüber anzuwendende oder zuber anzuwendende oder zu
unterlassende unterlassende äärztliche/ pflegerische Marztliche/ pflegerische Maßßnahmen soll der nahmen soll der 
Auffassung folgender Personen besondere Bedeutung zukommen: Auffassung folgender Personen besondere Bedeutung zukommen: 
Alternativ: meinem Betreuer, meinem BevollmAlternativ: meinem Betreuer, meinem Bevollmäächtigten, meinem Arztchtigten, meinem Arzt
Andere Personen:Andere Personen:……………………....



Aussagen zur Verbindlichkeit, Auslegung, Aussagen zur Verbindlichkeit, Auslegung, 
Durchsetzung und Widerruf der PVDurchsetzung und Widerruf der PV

Wenn ich meine PV nicht widerrufen habe, wWenn ich meine PV nicht widerrufen habe, wüünsche ich nicht, dass nsche ich nicht, dass 
mir in der konkreten Behandlungssituation eine mir in der konkreten Behandlungssituation eine ÄÄnderung meines nderung meines 
Willens unterstellt wird. Wenn aber die behandelnden Willens unterstellt wird. Wenn aber die behandelnden ÄÄrzte, das rzte, das 
Behandlungsteam, mein BevollmBehandlungsteam, mein Bevollmäächtigter/ Betreuer aufgrund meiner chtigter/ Betreuer aufgrund meiner 
Gesten, Blicke oder anderen Gesten, Blicke oder anderen ÄÄuußßerungen die Auffassung vertreten, erungen die Auffassung vertreten, 
dass ich entgegen den Festlegungen in meiner PV doch behandelt dass ich entgegen den Festlegungen in meiner PV doch behandelt 
oder nicht behandelt werden moder nicht behandelt werden mööchte, dann ist mchte, dann ist mööglichst im Konsens glichst im Konsens 
aller Beteiligten zu ermitteln, ob die Festlegungen in meiner PValler Beteiligten zu ermitteln, ob die Festlegungen in meiner PV noch noch 
meinem aktuellen Willen entsprechen. Bei unterschiedlichen meinem aktuellen Willen entsprechen. Bei unterschiedlichen 
Meinungen soll in diesem Fall der Auffassung folgender Person Meinungen soll in diesem Fall der Auffassung folgender Person 
besondere Bedeutung zukommen:besondere Bedeutung zukommen:…………………………………………....



Hinweise auf weitere VorsorgeverfHinweise auf weitere Vorsorgeverfüügungengungen
Ich habe zusIch habe zusäätzlich zur PV eine Vorsorgevollmacht ftzlich zur PV eine Vorsorgevollmacht füür r 
Gesundheitsangelegenheiten erteilt und den Inhalt dieser PV mit Gesundheitsangelegenheiten erteilt und den Inhalt dieser PV mit 
der von mir bevollmder von mir bevollmäächtigten Person besprochen:chtigten Person besprochen:
BevollmBevollmäächtigte/r:chtigte/r:
Name:Name: Anschrift:Anschrift: Telefon:Telefon:

Ich habe eine BetreuungsverfIch habe eine Betreuungsverfüügung zur Auswahl der Betreuerin/ gung zur Auswahl der Betreuerin/ 
des Betreuers erstellt und den Inhalt der PV mit dem von mir des Betreuers erstellt und den Inhalt der PV mit dem von mir 
gewgewüünschten Betreuer/ Betreuerin besprochen.nschten Betreuer/ Betreuerin besprochen.
Name:Name: Anschrift:Anschrift: Telefon:Telefon:



Hinweis auf beigefHinweis auf beigefüügte Erlgte Erlääuterungen zur PVuterungen zur PV

Als Interpretationshilfe zu meiner PV habe ich beigelegt:Als Interpretationshilfe zu meiner PV habe ich beigelegt:

Darstellung meiner allgemeinen WertvorstellungenDarstellung meiner allgemeinen Wertvorstellungen

Sonstige Unterlagen, die ich fSonstige Unterlagen, die ich füür wichtig erachte:r wichtig erachte:



Schlussformel/ SchlussbemerkungenSchlussformel/ Schlussbemerkungen

Soweit ich bestimmte Behandlungen wSoweit ich bestimmte Behandlungen wüünsche oder ablehne, nsche oder ablehne, 
verzichte ich ausdrverzichte ich ausdrüücklich auf eine cklich auf eine äärztliche Aufklrztliche Aufkläärung.rung.

Mir ist die MMir ist die Mööglichkeit der glichkeit der ÄÄnderung und des Widerrufs einer PV nderung und des Widerrufs einer PV 
bekannt.bekannt.

Ich bin mir des Inhalts und der Konsequenzen meiner darin Ich bin mir des Inhalts und der Konsequenzen meiner darin 
getroffenen Entscheidungen bewusst.getroffenen Entscheidungen bewusst.

Ich habe die PV in eigener Verantwortung und ohne Ich habe die PV in eigener Verantwortung und ohne ääuußßeren eren 
Druck erstellt und bin im Vollbesitz meiner geistigen KrDruck erstellt und bin im Vollbesitz meiner geistigen Krääftefte



Beratung/ Beratung/ ÄÄrztliche Aufklrztliche Aufkläärungrung

Ich habe mich vor der Erstellung der PV informiert bei/ durchIch habe mich vor der Erstellung der PV informiert bei/ durch…………
und beraten lassen durchund beraten lassen durch……………………………………..

Herr/ Frau (VerfHerr/ Frau (Verfüügender) wurde von mir amgender) wurde von mir am……bzgl. der mbzgl. der mööglichen glichen 
Folgen dieser PV aufgeklFolgen dieser PV aufgekläärt.rt.

Er/ sie war in vollem Umfang einwilligungsfEr/ sie war in vollem Umfang einwilligungsfäähig.hig.
Datum, Unterschrift, Stempel der Datum, Unterschrift, Stempel der ÄÄrztin/ des Arztesrztin/ des Arztes…………....

Die EinwilligungsfDie Einwilligungsfäähigkeit kann auch notariell besthigkeit kann auch notariell bestäätigt werden.tigt werden.



AktualisierungAktualisierung

Die PV gilt solange, bis ich sie widerrufe.Die PV gilt solange, bis ich sie widerrufe.

Die PV soll nach Ablauf von (Zeitangabe) ihre GDie PV soll nach Ablauf von (Zeitangabe) ihre Güültigkeit ltigkeit 
verlieren, es sei denn, dass ich sie durch meine Unterschrift verlieren, es sei denn, dass ich sie durch meine Unterschrift 
erneut besterneut bestäätige.tige.

Um meinen in der PV niedergelegten Willen zu bekrUm meinen in der PV niedergelegten Willen zu bekrääftigen, ftigen, 
bestbestäätige ich diesen nachstehend:tige ich diesen nachstehend:
in vollem Umfang:in vollem Umfang: mit folgenden mit folgenden ÄÄnderungen:nderungen:

Datum Datum UnterschriftUnterschrift



Fragen zur PatientenverfFragen zur Patientenverfüügunggung

Ist die PV fIst die PV füür den Arzt rechtlich verbindlich?r den Arzt rechtlich verbindlich?
Der vorsorglich erklDer vorsorglich erkläärte Wille ist frte Wille ist füür Alle (Arzt, Bevollmr Alle (Arzt, Bevollmäächtigte, chtigte, 
Betreuer) verbindlich. Sofern ein Dissens zwischen Arzt und Betreuer) verbindlich. Sofern ein Dissens zwischen Arzt und 
Vertreter besteht, muss das Betreuungsgericht eingeschaltet werdVertreter besteht, muss das Betreuungsgericht eingeschaltet werden.en.

Was tun, falls der Arzt Regelungen der PV nicht umsetzen will?Was tun, falls der Arzt Regelungen der PV nicht umsetzen will?
Sofern ein Arzt aus GewissensgrSofern ein Arzt aus Gewissensgrüünden sich nicht in der Lage sieht, nden sich nicht in der Lage sieht, 
einem vom Patienten gewolltem Behandlungsabbruch oder einem vom Patienten gewolltem Behandlungsabbruch oder ––verzicht verzicht 
nachzukommen, muss er fnachzukommen, muss er füür die Verlegung in ein anderes r die Verlegung in ein anderes 
Krankenhaus sorgen.Krankenhaus sorgen.



Fragen zur PatientenverfFragen zur Patientenverfüügunggung
Wie erfWie erfäährt der Arzt im Ernstfall von der Patientenverfhrt der Arzt im Ernstfall von der Patientenverfüügung?gung?

Hinterlegung einer Kopie bei einer Person seines Vertrauens Hinterlegung einer Kopie bei einer Person seines Vertrauens 
(Bevollm(Bevollmäächtigter, potentieller Betreuer oder beim Hausarzt) sowie chtigter, potentieller Betreuer oder beim Hausarzt) sowie 
einen Hinweis auf das Bestehen der PV bei sich feinen Hinweis auf das Bestehen der PV bei sich füühren (hren (äähnlich wie hnlich wie 
der Notfallpasses). der Notfallpasses). 

Vorsorgevollmacht oder BetreuungsverfVorsorgevollmacht oder Betreuungsverfüügung?gung?
Eine Vorsorgevollmacht fEine Vorsorgevollmacht füür Gesundheitsangelegenheiten fr Gesundheitsangelegenheiten füür eine r eine 
Person seines Vertrauens birgt mehr Rechtsicherheit als die Person seines Vertrauens birgt mehr Rechtsicherheit als die 
BetreuungsverfBetreuungsverfüügung. Bei der Betreuungsverfgung. Bei der Betreuungsverfüügung wird eine gung wird eine 
Person vorgeschlagen, die jedoch vom Gericht per Beschluss Person vorgeschlagen, die jedoch vom Gericht per Beschluss 
bestellt wird. bestellt wird. 



Fragen zur PatientenverfFragen zur Patientenverfüügunggung

Gilt meine bestehende PV weiter oder muss diese aufgrund des Gilt meine bestehende PV weiter oder muss diese aufgrund des 
neuen Gesetzes geneuen Gesetzes geäändert werden?ndert werden?

GrundsGrundsäätzlich gilt die Willensbekundung der alten PV weiter. Jedoch tzlich gilt die Willensbekundung der alten PV weiter. Jedoch 
empfiehlt es sich, diese inhaltlich zu prempfiehlt es sich, diese inhaltlich zu prüüfen und die fen und die äärztlichen rztlichen 
MaMaßßnahmen konkret zu benennen.nahmen konkret zu benennen.

Ist eine notarielle Beurkundung erforderlich?Ist eine notarielle Beurkundung erforderlich?
Beurkundung oder Beglaubigung ist nicht erforderlich.Beurkundung oder Beglaubigung ist nicht erforderlich.
Sinnvoll erscheint, den Hausarzt oder einen Arzt seines VertraueSinnvoll erscheint, den Hausarzt oder einen Arzt seines Vertrauens ns 
zu bitten, die Verfzu bitten, die Verfüügung bzgl. der inhaltlichen Regelungen zu prgung bzgl. der inhaltlichen Regelungen zu prüüfen fen 
und die Einwilligungsfund die Einwilligungsfäähigkeit besthigkeit bestäätigen zu lassen.tigen zu lassen.



PatientenverfPatientenverfüügunggung

Name, Geburtsdatum, Datum der Erstellung, Name, Geburtsdatum, Datum der Erstellung, 
UnterschriftUnterschrift
Schriftform! Schriftform! 
Name des BevollmName des Bevollmäächtigten oder des Betreuerschtigten oder des Betreuers
Parallel Vorsorgevollmacht oder BetreuungsverfParallel Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfüügung erstellengung erstellen

Konkrete Benennung der Konkrete Benennung der äärztlichen Marztlichen Maßßnahme und nahme und 
ausdrausdrüückliche Ablehnung/ Zustimmung und fckliche Ablehnung/ Zustimmung und füür welche Situationr welche Situation

Vermeidung von Musterformularen zur Sicherung ihres WillensVermeidung von Musterformularen zur Sicherung ihres Willens


